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Um die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und 
Analyse zu vervollständigen ist es essentiell die 
wesentlichen Aspekte mit den Betroffenen (Eigen-
tümer, Mieter, Pächter) und Beteiligten (Gemein-
deverwaltung, Landratsamt, Regierung) frühzeitig 
zu erörtern.

Neben den genauer beschriebenen Beteiligungs-
prozesse sind regelmäßige Abstimmungen mit 
dem Bürgermeister und der Verwaltung sowie der 
Lenkungsgruppe hervorzuheben.

Ferner sollen die öffentlichen Aufgabenträger im 
Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben betei-
ligt werden.

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchun-
gen fanden folgende Beteiligungsschritte statt: 

3.1 Schriftliche Befragung der Grundstücksei-
gentümerinnen und Grundstückseigentümer

 Die schriftliche Befragung aller Grundstückseigen-
tümerinnen und Grundstückseigentümer im Un-
tersuchungsgebiet wurde 2023 durchgeführt.

3.2  Öffentliche Bürgerwerkstatt

 Am 25. Januar 2024 fand eine öffentliche Bür-
gerwerkstatt statt.

3.3  Klausur des Marktgemeinderates

 Eine Klausur des Marktgemeinderates wurde am 
24. Februar 2024 durchgeführt. 

3.4  Beteiligung der öffentlichen Aufgabenträger

 Die Zusammenfassung der im Oktober 2024 
vorgesehenen Beteiligung der öffentlichen Auf-
gabenträger wird nach Auswertung der Rück-
meldungen hier eingetragen.

Die Ergebnisse der Beteiligung finden sich auf 
den folgenden Seiten.
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Adressaten und Rücklauf der Befragung

In § 137 BauGB ist die möglichst frühzeitige Informie-
rung der von der Sanierung betroffenen Eigentümer, 
Mieter und Pächter festgelegt. Dieser Kreis der Be-
troffenen soll zur Mitwirkung bei der Sanierung und 
zur Durchführung eigener Maßnahmen angeregt und 
möglichst beraten werden.

Zu diesem Zweck wurden im Sommer 2023 alle Grund-
eigentümer des rund 85,5 Hektar großen Untersu-
chungsgebietes angeschrieben. Insgesamt wurde an 
1.397 Eigentümer ein Fragebogen zur Sanierung inklu-
sive eines Informationsschreibens zur städtebaulichen 
Sanierung verschickt. 

Mit einem Rücklauf von 437 auswertbaren Fragebögen 
haben sich rund 31 Prozent der Eigentümerinnen und 
Eigentümer an der Befragung beteiligt, so dass ein aus-
sagekräftiges Stimmungsbild gezeichnet werden kann. 

Der größte Teil der Befragten ist Eigentümer eines be-
bauten Grundstücks im Untersuchungsgebiet (47 Pro-
zent). Weitere 29 Prozent entfallen auf Eigentümer un-
bebauter Grundstücke. Wohnungseigentümer sind mit 
rund 13 Prozent im Rücklauf vertreten. Die restlichen 
Anteile entfallen auf Eigentümer von Erschließungsan-
lagen (Wege, Plätze etc.) oder es wurden keine Anga-
ben zur Art des Grundeigentums gemacht.

Fast drei Viertel (72,4 Prozent) der Befragten wohnt im 
Postleitzahlenbezirk „63924“ – also in Kleinheubach 
selbst oder in der benachbarten Gemeinde Rüdenau. In 
den Landkreisen Miltenberg und Aschaffenburg woh-
nen 7,3 bzw. 5,2 Prozent der Befragten. Damit haben 
85 Prozent der befragten Grundeigentümer einen lo-
kalen bzw. zumindest regionalen Bezug zum Standort 
Kleinheubach.

Dies spiegelt sich auch in der Verbundenheit mit dem 
Ort Kleinheubach wider: der größte Teil der Eigentü-
mer (65 Prozent) fühlt sich mit dem Ort Kleinheubach 
(stark) verbunden (Skalenwerte 5 und 6). Allgemein 
geht man davon aus, dass sich eine Verbundenheit mit 
dem Standort positiv auf die Investitionsbereitschaft 
auswirkt.

Das Durchschnittsalter der Eigentümer liegt im Rücklauf 
bei hohen 63 Jahren. Rund 25 Prozent der Eigentümer 
wurden vor 1950 geboren, 50 Prozent zwischen 1951 
und 1967 und 25 Prozent 1968 oder später. Nur 10 
Prozent der Eigentümer wurden nach 1980 geboren. 
Auch wenn anzunehmen ist, dass die Altersstruktur im 
Rücklauf nicht unbedingt der Altersstruktur der Grund-
gesamtheit entspricht (sondern etwas höher liegt), ist 
in den nächsten Jahren ein weiter voranschreitender 
Generationenwechsel in den Eigentümerstrukturen zu 
erwarten. 

Einstellung zur Sanierung

Der Begriff „Sanierungsgebiet“ kann erfahrungsgemäß 
auch auf Vorbehalte stoßen. Nicht selten weckt der 
Begriff Assoziationen zu sogenannten „Glasscherben-
vierteln“ mit offensichtlichen und gravierenden sozialen 
und baulichen Missständen. 

Die überwiegend positive Einstellung der Grundeigen-
tümer in Kleinheubach gegenüber der geplanten städ-
tebaulichen Sanierung ist daher als erfreulich zu be-
werten.

Mehr als zwei Drittel der Befragten steht der Sanierung 
positiv gegenüber, fast 30 Prozent der Eigentümer zie-
hen sogar die Umsetzung eigener Sanierungsmaßnah-
men in Betracht. Der Anteil der Eigentümer, der sich 
noch keine abschließende Meinung gebildet hat oder 
keine Angaben machen möchte, belegt die Bedeutung 
von Öffentlichkeitsarbeit und Informationsvermittlung 
zum Thema Sanierung.
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Verbundenheit mit dem Ort Kleinheubach
Quelle: Eigentümerbefragung Kleinheubach; n=437 
Zahl der Nennungen insgesamt (n=34 ohne Angabe)

Abbildung: Verbundenheit der Grundeigentümer mit dem Standort Kleinheubach
© Eigentümerbefragung Kleinheubach (n=437, 34 o.A.), Darstellung und Berechnungen Salm & Stegen 2024
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Anteil der Nennungen in ProzentAbbildung: Einstellung der Grundeigentümer zur Sanierung
© Eigentümerbefragung Kleinheubach (n=437), Darstellung und Berechnungen Salm & Stegen 2024

Anteil der Nennungen in Prozent
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Selbstnutzerquote

Die sogenannte Selbstnutzerquote ist mit 66 Prozent 
hoch. Selbstnutzerquote meint, dass die betreffen-
den Grundeigentümer das Grundstück oder Gebäude 
ausschließlich oder zumindest in Teilen selbst nutzen. 
Neben der Herkunft der Befragten (siehe oben) ist dies 
ein weiterer Indikator für eine Verbundenheit mit dem 
Standort. Die Bereitschaft, in die Sanierung selbst ge-
nutzter Liegenschaften zu investieren, ist in der Regel 
größer als bei vermieteten Objekten. Allerdings ist die 
Selbstnutzerquote im Rücklauf solcher Erhebungen auf-
grund der höheren Identifikation und Verbundenheit 
dieser Personengruppe mit einem Standort meist grö-
ßer als in der Grundgesamtheit.

Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf aus 
Sicht der Grundeigentümer

Die Einschätzungen der Eigentümer über den Moderni-
sierungs- und Instandsetzungsbedarf an ihren Gebäu-
den und Liegenschaften birgt eine gewisse Unschär-fe: 
In der städtebaulichen Sanierung ist grundsätzlich zwi-
schen einem normalen Instandhaltungsbedarf und ei-
nem Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf nach 
§177 BauGB zu unterscheiden. Gerade hinsichtlich von 
Förder- oder steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten 
ist diese Unterscheidung jedoch von Bedeu-tung. 

Ein Drittel der Grundeigentümer (36 Prozent) sieht ei-
nen Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf an 
der eigenen Immobilie bzw. Liegenschaft.

Eine Sanierung der Haustechnik, eine Sanierung von 
Dach und Fassaden sowie die energetische Sanierung 
allgemein zählen zu den meistgenannten erforderlichen 
Maßnahmen.

Mit 22 Nennungen wird von vielen Eigentümern ein 
Modernisierungs- oder Instandsetzungsbedarf jenseits 
der Antwortvorgaben des Fragebogens aufgeführt. Bei 
diesen Nennungen handelt es sich überwiegend um 
den Um-, Neu-, Aus- oder Rückbau von bestehenden 
(Neben-)Gebäuden sowie die Installation von Photo-
voltaikanlagen.

Eine Zielsetzung in der städtebaulichen Sanierung ist 
es, die Eigentümer bei der Umsetzung dieser Maßnah-
men zu beraten und/oder finanziell zu unterstützen. 

Dies kann bspw. in Form von Modernisierungs- und 
Instandsetzungsvereinbarungen, einer städtebaulichen 
Beratung hinsichtlich bestimmter Gestaltungs- und Qua-
litätsstandards oder durch eine niedrigschwellige Förde-
rung von privaten Maßnahmen über ein aufzulegendes 
kommunales Förderprogramm umgesetzt wer-den.

In der Vergangenheit haben 194 Eigentümer den eige-
nen Angaben nach bereits Sanierungsmaßnahmen an 
der eigenen Immobilie durchgeführt: 56 Maßnahmen 
entfallen dabei auf den Zeitraum nach 2020, 26 Maß-
nahmen liegen bereits 30 Jahre oder länger zurück. Bei 
den durchgeführten Maßnahmen handelte es sich vor 
allem um eine Erneuerung der Haustechnik und der Sa-
nitäranlagen sowie um Dach- und Fassadensanierungen. 

Konkrete Dispositionen

Konkrete Überlegungen und Planungen zu baulichen 
Veränderungen oder zur Änderung der Besitzverhält-
nisse haben 95 Eigentümer. Zu den geplanten Maß-
nahmen gehören (in Klammern die Zahl der Nennun-
gen):

• Verkauf, Vererbung oder Verpachtung der Liegen-
schaft (41)

• Sanierung oder Umbau im Bestand (40)

• Abriss eines Gebäudes oder Freilegung des Grund-
stücks (8)

• Bebauung (6)

• Teilung eines Grundstücks (5)

• Anbau und/oder Aufstockung (3)

Dabei geben 35 Prozent der befragten Eigentümer an, 
dass in diesem Zusammenhang Fördermöglichkeiten 
grundsätzlich von Interesse sind. Einen Wunsch nach 
einem Beratungsgespräch mit der Gemeindeverwaltung 
oder der von der Gemeinde beauftragten Sanierungsbe-
ratung haben 86 Grundeigentümer angeführt. 

Für 56 Eigentümer ist eine Veräußerung der Liegenschaft 
an den Markt Kleinheubach generell vorstellbar. Zu prü-
fen ist, ob und unter welchen Konditionen für die Orts-
entwicklung wichtige Grundstücke oder Gebäude tat-
sächlich erworben werden können.
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Abbildung: Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf aus Sicht der Eigentümer
© Eigentümerbefragung Kleinheubach (n=437), Darstellung und Berechnungen Salm & Stegen 2024
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Übergeordnete Problembereiche

Als übergeordnete Problembereiche im Umgriff des 
Untersuchungsgebietes werden von den Eigentümern 
vor allem vier Themenbereiche angeführt:

1. Ruhender Verkehr und Stellplätze (36 Nennun-
gen): Zum einen werden ein empfundener Mangel 
an Stellplatzmöglichkeiten und zum anderen die Or-
ganisation des ruhenden Verkehrs genannt. Zu den 
Problemlagen zählen unter anderem „zugeparkte“ 
Hofeinfahrten, die die Nutzung privater Stellplätze 
auf dem eigenen Grundstück erschweren.

2. Nutzungskonflikte in Form von Lärmemissio-
nen (18 Nennungen): Genannt werden Nutzungs-
konflikte mit den gewerblichen Nutzungen im 
Quartier, aber auch Lärmbelästigungen durch die 
Nutzung von Freizeit- und Sportanlagen.

3. Erschließung (17 Nennungen): Probleme ergeben 
sich bei der Erschließung von so genannten Hin-
terliegergrundstücken (Zufahrt nur über fremde 
Grundstücke möglich) sowie durch eine gemeinsa-
me Nutzung von Erschließungsanlagen (auch Innen-
höfe) mit den Nachbarn.

4. Entwässerung (4 Nennungen): Genannt werden 
Probleme mit defekten Kanalzuläufen und Probleme 
bei der Abführung von Regenwasser.

Erwartungen an die Sanierung

Gegenstand vorbereitender Untersuchungen soll auch 
die Ermittlung möglicher negativer Auswirkungen der 
Sanierung auf die Betroffenen sein. Die Befragten wur-
den deshalb um Angaben (offene Frage ohne Antwort-
vorgaben) zu positiven und negativen Erwartungen 
bzgl. der geplanten städtebaulichen Sanierung gebe-
ten.

Mit der städtebaulichen Sanierung verbinden die Be-
fragten weit überwiegend positive Erwartungen:

•  Erhöhung der Lebensqualität und Aufwertung des 
Wohnumfeldes (34 Nennungen)

•  Neuorganisation des ruhenden Verkehrs, Lösung 
der Stellplatzproblematik (17 Nennungen)

•  Belebung des Ortskerns und Beseitigung von Leer-
ständen (17 Nennungen)
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•  Bereitstellung von Förder – und Beratungsmöglich-
keiten (13 Nennungen)

•  Neuordnung des fließenden Verkehrs (Tempo-
30-Zonen, Einbahnstraßenregelungen etc.) (12 Nen-
nungen)

•  Erhalt und Ausbau der Grünstrukturen (8 Nennun-
gen)

•  Umsetzung von Energiekonzepten (Nah-/Fernwär-
meversorgung) (9 Nennungen)

•  Förderung des Fuß- und Radverkehrs (7 Nennungen)

•  Umsetzung eines Entwässerungskonzeptes (4 Nen-
nungen)

•  Lockerung/Anpassung von Satzungen, um bauliche 
Veränderungen zu ermöglichen (4 Nennungen)

Negative Erwartungen bzw. Befürchtungen erstrecken 
sich auf:

•  Finanzielle Belastungen der Grundeigentümer durch 
Ausgleichsbeträge sowie Mieterhöhungen im Zuge 
von Wohnraumsanierungen (11 Nennungen)

•  Beeinträchtigungen in der Bauphase bei Gestal-
tungsmaßnahmen (4 Nennungen)

Gesehen werden vor allem die Chancen für den Stand-
ort, die in der städtebaulichen Sanierung liegen. Deut-
lich wird auch, dass einzelne Erwartungen und Vor-
stellungen miteinander in Konkurrenz treten können 
(bspw. Maßnahmen zur Gestaltung des Umfeldes und 
Ausbau/Erhalt des Stellplatzangebotes).

Abbildung: Positive und negative Erwartungen der Eigentümer als Wortwolke
© Eigentümerbefragung Kleinheubach (n=437), Schriftgröße proportional zur Zahl der Nennungen

Abbildung: Positive und negative Erwartungen der Eigentümer als Wortwolke
© Eigentümerbefragung Kleinheubach (n=437), Schriftgröße proportional zur Zahl der Nennungen
Foto: Arbeit am Luftbildteppich in der Bürgerwerkstatt
© Salm & Stegen 2024
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Am 25. Januar 2024 fand zur Einbindung der Öffent-
lichkeit in die Erstellung des ISEK und der vorbereiten-
den Untersuchungen eine Bürgerwerkstatt statt.

Neben Impulsvorträgen der Fachplaner zum Sachstand 
der Untersuchungen und zum Thema städtebauliche 
Sanierung hatten die Bürgerinnen und Bürger Gelegen-
heit, in „Themenecken“ Anregungen zu hinterlassen 
und mit den Fachplanern und den anwesenden Ge-
meinderatsmitgliedern zu diskutieren.

Drei Themeninseln wurden in der Bürgerwerkstatt an-
geboten:

1. Städtebau und Freiräume 

2. Demographie und Daseinsvorsorge

3. StBauF und Sanierungsgebiet

Besonders gut angenommen wurde die Arbeit am Luft-
bildteppich. Hier konnten die Bürgerinnen und Bürger 
Problembereiche und Qualitäten des Ortes sowie Hand-
lungsansätze verorten.

Schwächen

Zu den Schwächen gehören aus Sicht der Bürgerinnen 
und Bürger

• das fehlende gastronomische Angebot,

• die mangelnde Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von 
Sehenswürdigkeiten,

• ein Mangel an Sportflächen,

• schwierige Grundstückszuschnitte und Wegerechte 
(Kleinteiligkeit hemmt Sanierung) sowie

• strenge Vorgaben in Form von Satzungen (hemmen 
eine Entwicklung – Anpassungen erforderlich).

3.2  Bürgerwerkstatt am 25. Januar 2024
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Stärken und Chancen

Aus Sicht der Kleinheubacher Bürgerschaft wurden fol-
gende Stärken und Chancen abgeleitet:

• das vorhandene Arbeitsplatzangebot

• die Tourismusförderung des Landkreises als Chance zur 
Unterstützung im Ausbau der Tourismusinfrastruktur

• eine Aktivierung der Binnenbereiche im Altort als 
Plätze mit Aufenthaltsqualität

• ein möglicher Neustart des MarktCafés nach dem 
Generationenwechsel

• eine Reaktivierung der Hofgartenstube / Hofgarten-
platz als gastronomisches Angebot

• der angedachte Bau einer Radbrücke über den Main

Zu den bestimmenden Themen gehörte, wie das Main-
ufer stärker für die Ortsentwicklung und den Tourismus 
in Wert gesetzt werden könnte.

Eine zusätzliche Mainbrücke als Handlungsansatz wur-
de durchaus auch kontrovers diskutiert. Dabei standen 
vor allem mögliche Probleme im Vordergrund, die sich 
durch ein Bauwerk im Mainvorland ergeben könnten 
(Hochwasserschutz, Landschaftsbild). 

Einigkeit bestand darüber, dass Impulse aus dem Touris-
mus für einen Ausbau der gastronomischen Angebote, 
gerade im Kontext des Mainvorlandes, genutzt werden 
könnten. 

Foto: Handlungsansätze aus der Bürgerwerkstatt I
© Salm & Stegen 2024

Eine Durchwegung in den Schlosspark stellt einen wei-
teren Handlungsansatz zur Aufwertung des Mainvor-
landes dar.

Neben dem Mainvorland sollten aus Sicht der Bürger 
auch Treffpunkte im Ortskern geschaffen werden.

Als Räume zum Herausbilden kleiner Ortszentren wur-
den vor allem der Bereich zwischen der Schule und dem 
Rathaus sowie die Marktstraße in Höhe der Evangeli-
schen Kirche St. Martin genannt.

Wichtig ist den Bürgerinnen und Bürgern der künftige 
Umgang mit Grünstrukturen. Diese sollen erhalten und 
wenn möglich, ausgebaut werden.

Konkurrierende Flächenansprüche zwischen gewerb-
lichen Nutzungen und der Landwirtschaft werden als 
Problem angesprochen. 

Eine Zielvorstellung ist es, mehr Grünflächen als Trenn-
grün zwischen den großmaßstäblichen gewerblichen 
Nutzungen und einer Wohnnutzung im Ortskern zu 
schaffen.

Im Tenor der Bürgerwerkstatt standen insofern analog 
zur schriftlichen Befragung der Grundeigentümer As-
pekte der Lebensqualität und der Wohnumfeldqualitä-
ten im Vordergrund der Diskussion.

Impressionen der Bürgerwerkstatt  Fotos C. Heinisch
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Die Klausurtagung des Marktgemeinderates widmete 
sich zwei Themenblöcken:

1. Erarbeitung übergeordneter Ortsentwicklungsziele

2. Diskussion erster Planungen für die Umgestaltung 
der Bachgasse und des „Opernplatzes“

Ortsentwicklungsziele

In der Diskussion von Handlungsansätzen wurde das 
Thema einer zusätzlichen Mainbrücke zwischen Klein-
heubach und Großheubach (angedachte Planung im 
Zuge der REMOSI-Studie des Landkreises) angespro-
chen. Positive Effekte einer solchen Rad- und Fußgän-
gerbrücke werden sowohl für den Tourismus als auch 
für die interkommunale Kooperation gesehen. Eine sol-
che Mainbrücke würde die Ortszentren von Klein- und 
Großheubach fußläufig und für den Radverkehr besser 
anbinden. 

Aktuell werden vom Landkreis Förderquellen für das 
Projekt geprüft. Eine Aufnahme der Maßnahme in das 
ISEK ist anzustreben, da ggf. die StBauF als Fördermit-
telgeber in Frage kommen könnte.

Angestrebt wird zudem, das Thema Sportstättenkon-
zept interkommunal zu bearbeiten. Die Marktgemein-
de Kleinheubach steht kurz vor der Auftragsvergabe 
für ein Sportstättenkonzept. Den Gemeinden Rüdenau 
und Laudenbach wurde angeboten, sich am Konzept 
zu beteiligen und die Thematik interkommunal zu be-
arbeiten. In der Diskussion wird auf die Bedeutung der 
Fuß- und Radwegeverbindungen zwischen den Ge-
meinden hingewiesen, um die Erreichbarkeit der Sport- 
und Freizeitangebote vor allem für Kinder und Jugend-
liche zu gewährleisten. 

Als übergeordnete Ziele der Ortsentwicklung und mög-
liche Projektmeilensteine wurden in der Klausur folgen-
de Punkte festgehalten:

• Belebung Mainvorland (Zugang zu Schloßpark vom Main-
vorland, durchgängiger Radweg und Flußquerung)

• Revitalisierung Altort und Altgebäude (Fördersat-
zung/Förderfibel)

• Verbesserung der Verkehrsqualität- und Sicherheit für 
Fuß- und Radverkehr (Neugestaltung Bahnübergang)

• Erhalt und Stärkung der Wirtschaftskraft der Gemeinde 
(ÖPNV stärken, Erhöhung Verkehrssicherheit)

• Wohnraumangebot an demographische Strukturen 
anpassen (jung und alt) (Beratung für Immobilien-
eigentümer, Mehrgenerationenwohnen)

• Stärkung der Grünflächen (Begegnungsplätze, 
Hirschplatz, jüdisches Leben als Kulturweg)

• ÖPNV stärken (Mobilitätsknotenpunkt, Carsharing)

• Hilfe vor Ort, Betreuung in allen Lebenslagen (Ge-
meindeschwester initiieren analog Mönchberg)

• Aufbau urbane Struktur (Kleingewerbe ansiedeln, 
Stärkung der Aufenthaltsqualität, Erhöhung kom-
munaler Gebäudeanteile)

• Grünflächenmanagement (Bach als grünes Band)

• Energiekonzepte (Fernwärme bei anstehenden Sa-
nierungsmaßnahmen berücksichtigen)

• Kommunales Förderprogramm (Nutzungssteue-
rung, Quartiersmanagement, Qualitätsförderung)

Neugestaltung der Bachgasse und des Opernplatzes

Das Konzept sieht einen durchgehenden Stadtraum 
vor, der sowohl den Bereich des heutigen „Opernplat-
zes“ an der Poststraße wie auch die Brachfläche des 
jetzigen Parkplatzes an der Bachgasse als Auftakt zum 
Altort umspannt. Im Bereich zwischen Bachgasse und 
Rüdenauer Bach sind im Gestaltungskonzept Stellplätze 
vorgesehen. Die Fläche sollte jedoch auch temporär für 
Veranstaltungen , Märkte etc. nutzbar sein. Zum Bach-
ufer ist eine kleine  Grünfläche mit Zugang zum Wasser 
vorgesehen. Es wurden Varianten vorgestellt, die zu-
sätzliche Funktionsbauten wie eine Pergola mit WC-An-
lage und E-Bike Ladestationen sowie eine Stadtloggia, 
als städtebauliche Reminiszenz an das Ensemble prä-
gende Gebäude Bachgasse 42, welches abgebrochen 
wurde. Diskutiert wurden auch die Materialwahl (Pflas-
ter) sowie Aspekte einer Möblierung und Beleuchtung.

Der Marktgemeinderat hat sich ausdrücklich dafür aus-
gesprochen, mit der Umsetzung dieser Maßnahme 
auch einen deutlichen Beitrag für die Baukultur, die 
Wohnumfeldqualitäten und die Ortsentwicklung insge-
samt zu leisten zu wollen. 

Foto: Ortsentwicklungsziele und Projektmeilensteine als Ergebnis der Marktgemeinderatsklausur
© Salm & Stegen 2024
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Die Beteiligung der öffentlichen Aufgabenträger 
am Verfahren gemäß § 139 BauGB ist im Zeitraum 
Oktober 2023 bis November 2024 vorgesehen.

Die Ergebnisse werden nach Auswertung hier ein-
getragen. 

Auf die am __. ___ 2024 versendete Anforde-
rung zur Stellungnahme hin gingen bis zum __. 
___ 2024 __ Rückmeldungen fristgerecht ein. Die 
Stellungnahmen wurden tabellarisch erfasst und 
ausgewertet.

Rückmeldungen liegen von folgenden Aufgaben-
trägern vor:

• 

Eine detaillierte Aufstellung der Anmerkun-
gen und Hinweise sowie deren Behandlung 
wird als Anhang der vorbereitenden Unter-
suchungen beigefügt.

Die öffentlichen und privaten Aufgabenträger 
bitten um eine sachgerechte Beteiligung bei den 
weiteren Verfahrensschritten.
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STÄRKEN U. WERTE  |  STRENGTHS  

S 

O CHANCEN  |  OPPORTUNITIES

• direkter Anschluss an den schienengebundenen öf-
fentlichen Personennahverkehr

• überdurchschnittliche Pro-Kopf-Ausstattung mit qua-
lifizierten Grün- und Erholungsflächen - attraktives, 
naturnahes Mainvorland

• Identität stiftendes Altort-Ensemble mit Grünstruk-
turen im unmittelbaren Umfeld

• keine Überalterung der Bevölkerung im Untersu-
chungsgebiet

• für eine kleine Gemeinde relativ große Anzahl an 
Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern (auch Miet-
wohnraum)

• sehr hohe Arbeitsplatzdichte und überdurchschnitt-
liche  Entwicklung der Beschäftigtenzahlen am Ar-
beitsort

• zahlreiche Unternehmen der Kategorien „Global 
Player“ und „Hidden Champion“

• einzigartiges Schlossensemble mit Parkanlage und 
aktiven Nutzungen (Beherbergung, Tagung, Wein-
gut / Vinothek)

• Kern des Altorts mit Altem Rathaus, Alter Schule 
und Kirche in gutem baulichen Zustand

• relativ verkehrsarmer, ruhiger Ortskern
• überdurchschnittliche Ausstattung mit Einzelhandel, 

wenn auch in peripherer Lage (Fachmarktzentrum)

• anstehender bzw. fortschreitender Generationen-
wechsel bei den Grundeigentümern im Untersu-
chungsgebiet

• positive Grundstimmung gegenüber der geplanten 
städtebaulichen Sanierung und erkennbare Mitwir-
kungsbereitschaft

• steigendes Pendlervolumen mit Potenzial zur Stär-
kung des ÖPNV

• Aktivierung der Innenentwicklungspotenziale
• Neustart bzw. Generationenwechsel im „Markt-

Café“
• Aktivierung Hofgartenstube
• angedachter Bau einer Radbrücke über den Main 

(Stärkung des Tourismus)
• Anpassung von Satzungen und Vorgaben zur Förde-

rung der Innenentwicklung
• Auflage von Beratungs- und Förderinstrumenten zur 

Unterstützung privater Sanierungsmaßnahmen
• Aufwertung des öffentlichen Raums und privater 

Anwesen im Altort

• Verbesserung der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit 
von Grünräumen

• Aktivierung des Rüdenauer Bachs als „Grünes Band“
• Neuordnung von Grundstücken zur besseren Nutz-

barkeit
• Schaffen von attraktivem Wohnraum in ehem. 

Scheunen
• Angebot von Treffpunkten für Bewohner und Be-

sucher
• Zuzug junger Familien aufgrund Attraktivierung 

Wohnumfeld
• Verbesserung der Querungsmöglichkeiten der Bahn-

trasse
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Darstellung: H. Neu 2024

T 

W 

SCHWÄCHEN U. MÄNGEL  |  WEAKNESS

GEFAHREN  |  THREATS

• fehlende öffentliche Zugänglichkeit vorhandener 
Grün- und Erholungsflächen (Schlosspark)

• wesentliche Siedlungsbereiche ohne qualifizierte 
Grün- und Erholungsflächen (auch Sportflächen)

• fehlende belebte Treffpunkte im öffentlichen Raum
• Sanierungsstau und Leerstände im Altort
• noch untergeordnete Bedeutung des Tages- und vor 

allem Radtourismus für die Gemeindeentwicklung
• Nutzungskonflikte zwischen gewerblichen Nutzun-

gen und der Wohnutzung im Umfeld
• leicht unterdurchschnittliches Einkommensniveau 

der Erwerbstätigen
• Schieflage auf dem Wohnungsmarkt - kein demo-

graphiegerechter Wohnraummix
• fehlendes gastronomisches Angebot
• Gemeinde umgeben von stark befahrenen Straßen, 

die „eher vorbei als hinein“ führen
• von „außen“ Wahrnehmung Kleinheubachs nur der 

Gewerbeflächen, nicht des Ortskerns mit Schloss
• Zäsuren im Stadtgebiet durch die Bahnlinie und 

großformatige Industriebauten
• schlechte Anbindung der durch die Bahntrasse ge-

trennten Bereiche
• „abgehängt“ und „verschlafen“ wirkender Altort, 

der seine Funktion als Ortszentrum verloren hat
• kaum Möglichkeiten zur Schaffung erforderlicher 

Stellplätze für neuen Wohnraum
• teilweise schwierige Grundstückszuschnitte

• stagnierende Einwohnerzahlen und fortschreitender 
Alterungsprozess der Bevölkerung

• beginnende Segregationstendenzen im Untersu-
chungsgebiet Altort als Folge eines anhaltenden Sa-
nierungsstaus

• steigendes Pendlervolumen mit steigenden MIV-An-
teilen

• geringer Stellenwert der Dienstleistungen im Bran-
chenmix des Wirtschaftsstandortes

• schwierige Grundstückszuschnitte und Erschlie-
ßungssituationen hemmen Sanierungsbereitschaft 
privater Eigentümer

• Verlust der noch vorhandenen Versorgungsstruk-
turen (Lebensmittelmarkt, Bäcker, Metzger) in der 
Ortsmitte durch weitere Einzelhandelsentwicklun-
gen in der Peripherie

• drohender Verfall / Abbruch der ortstypischen 
Scheunen und Nebengebäude durch Funktionsver-
lust

• mangelnde gestalterische Qualität von Neubauten 
wirkt sich negativ auf das Ortsbild aus
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Ein städtebaulicher Sanierungsbedarf ergibt sich 
für den Bereich des Altortes aufgrund vorhande-
ner und sich abzeichnender Substanz- und Funk-
tionsmängel. 

Zu den festgestellten Substanzmängeln gehört die bau-
liche Beschaffenheit einer Vielzahl von Wohngebäuden 
(§ 136 (3) Nr. 1b). Der äußere Zustand dieser Gebäude 
und Wohnungen weist auf einen hohen Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsbedarf zur Herstellung zeit-
gemäßer und gesunder Wohnverhältnisse hin. 

Das Baualter vieler Gebäude im Untersuchungsgebiet 
deutet auf einen Sanierungsbedarf hinsichtlich der 
energetischen Beschaffenheit (§ 136 Absatz 3 Nr. 1 h) 
BauGB) hin. 

Zu den festgestellten Mängeln gehört auch die Nut-
zung von bebauten und unbebauten Flächen nach Art, 
Maß und Zustand (§136 Absatz 3 Nr. 1 e) BauGB). In 
Kombination des Zustandes bebauter und unbebauter 
Flächen mit den vorhandenen Substanzmängeln vieler 
Gebäude besteht punktuell ein Übergang zur Verwahr-
losung. 

Zu den erkannten Funktionsmängeln zählen zudem 
Leerstände und Teilleerstände von Wohngebäuden. Als 
untergenutzte Gebäude stellen die zahlreichen Neben-
gebäude einen erheblichen Teil des Gebäudebestandes 
im Altort dar.

Das Untersuchungsgebiet weist Mängel hinsichtlich der 
Ausstattung mit Grün- und Freiflächen sowie Spiel- und 
Sportstätten auf (§136 (3) Nr. 2 c) BauGB). 

Die Ortsmitte im Bereich des Rathauses und der Grund-
schule wird ihrer Funktion als Treffpunkt und Aufent-
haltsbereich nicht angemessen gerecht. Neben einer 
Ortsmitte als Treffpunkt fehlen kleinere Quartiersplätze 
als wohnortnahe Treffpunkte und Aufenthaltsbereiche.

Öffentliche und private Flächen weisen einen hohen 
Versiegelungsgrad auf. Probleme entstehen bei der Ab-
führung von Regenwasser als Folge von Starkregener-
eignissen, es bestehen zusätzlich Mängeln an der tech-
nischen Infrastruktur zur Abführung von Regenwasser. 

Weitere städtebauliche Missstände bestehen in der 
Funktionsfähigkeit des Gebietes in Bezug auf den 
fließenden und den ruhenden Verkehr (§ 136 Absatz 
3 Nr. 2 a) BauGB). Im Bereich der beengten Straßen-
räume der Bachgasse, der Marktstraße, der Baugasse 
und der Hauptstraße herrscht z.T. hoher Parkdruck in 
Folge der Wohnnutzung. Private Anwesen werden nur 

Foto: Ortsmitte ohne Aufenthaltsqualität
© Neu 2023

Foto: Substanzmängel an einem Gebäude II
© Salm & Stegen 2023

Foto: Beginnender Übergang zur Verwahrlosung
© Salm & Stegen 2023
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in wenigen Fällen für das Abstellen der PKW genutzt, 
da die Befahrbarkeit der privaten Grundstücke durch im 
öffentlichen Raum parkende Fahrzeuge beeinträchtigt 
wird.

Der öffentliche Raum im Verlauf der Erschließungs-
straßen wird überwiegend durch den ruhenden Ver-
kehr in Anspruch genommen und verfügt in weiten 
Abschnitten über keine Aufenthaltsqualität. Attraktive 
und durchgängige Fußwege fehlen in u.a. im Verlauf 
der Bachgasse. 

Im Zuge der Sanierung sollen deshalb auch Möglich-
keiten zur baulichen Umsetzung von Quartiersgaragen 
oder gebündelten Quartiersstellplätzen geprüft wer-
den, um den öffentlichen Raum vom ruhenden Verkehr 
zu entlasten.

Die Zugänglichkeit der Grundstücke sowie eine dauer-
haft gesicherte Erschließung sind vor allem für Hinter-
liegergrundstücke in vielen Fällen nicht gewährleistet (§ 
136 (3) Nr. 1 c und g BauGB). Dies erschwert sowohl die 
ordnungsgemäße Nutzung als auch die bauliche Wei-
terentwicklung dieser Teilbereiche.

Aus der vorhandenen Mischung von Gewerbebetrieben 
und einer Wohnnutzung entstehen Nutzungskonflikte 
(§136 (3) Nr. 1 f) BauGB). Diese bestehen vor allem in 
Form von Lärmbelastungen, die von den gewerblichen 
Nutzungen ausgehen.

Ziel und Zweck der Sanierung 

Zu den Zielen, die im öffentlichen Interesse liegen, zäh-
len im Rahmen der Gesamtmaßnahme insbesondere: 

• §136 (4) Satz 2 Nr. 1 BauGB: Anpassung der bau-
lichen Struktur an die Anforderungen des Klima-
schutzes

• §136 (4) Satz 2 Nr. 3 BauGB: Anpassung der Sied-
lungsstruktur an gesunde Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen

• §136 (4) Satz 2 Nr. 4 BauGB: Erhalt und Fortent-
wicklung des Ortskerns, Verbesserung des Orts- 

und Landschaftsbildes sowie Erhalt der denkmalge-
schützten Bausubstanz

Das Ortsbild soll vor allem durch eine dem Charakter 
eines in weiten Teilen historischen Ensembles angemes-
sene Sanierung privater Gebäude verbessert werden. 
Weiter voranschreitenden Gestaltungsmängeln durch 
ortsuntypische Farben, Elemente und Materialien sowie 
eine unangemessene Gestaltung von Hofeinfahrten soll 
entgegengewirkt werden.

Mit der Sanierung soll zudem dem Entstehen sozial in-
stabiler Bevölkerungsstrukturen im Sinne von §171e Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 BauGB in Form einer ethnischen 
Segregation vorgebeugt werden.

Foto: Fehlende Aufenthaltsqualität im Straßenraum
© Salm & Stegen 2023

Foto: Beengter Straßenraum, v.a. für den Fußverkehr
© Salm & Stegen 2023
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5     Sanierungskonzept 

Nachdem die Stärken-Schwächen-Analyse die we-
sentlichen städtebaulichen Miss-Stände und den 
Sanierungsbedarf aufgezeigt hat, werden im fol-
genden Kapitel zunächst die strategischen Entwick-
lungsziele abgeleitet, die mit dem Handlungs- und 
Maßnahmenkonzept erreicht werden sollen.

Als Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen 
wird ein qualifiziertes Sanierungskonzept vorgelegt, 
welches die Ziele und Zwecke der Sanierung gemäß 
§ 146 Abs. 1 BauGB darlegt. Es folgt dem Gebot der 
einheitlichen Vorbereitung der Sanierung als städte-
bauliche Gesamtmaßnahme (§ 136 Abs. 1 BauGB).

Das Sanierungskonzept umfasst neben dem Maß-
nahmenplan erste planerische Vorstellungen, die der  
Markt Kleinheubach bereits für die Vorbereitung 
und Durchführung der jeweiligen Sanierungsmaß-
nahmen entwickelt hat. 

Die städtebaulichen Ziele werden unter anderem in 
Form von Rahmenkonzepten beschrieben und erläutert. 

I. Erhalt der typischen Siedlungsstruktur und 
schütztenswerter hist. Bausubstanz

Die ortstypische Baukultur und Siedlungsstruktur sollen 
gestärkt werden. Die Beachtung grundlegender Gestal-
tungsgrundsätze bei der Sanierung von Gebäuden soll 
einen positiven Beitrag zum Ortsbild leisten. 

Die besonderen Qualitäten erhaltenswerter und denkmal-
geschützter Bausubstanz sollen möglichst erhalten und 
herausgearbeitet werden. In der Modernisierung und In-
standsetzung von Gebäuden soll die energetische Sanie-
rung der Gebäude besondere Berücksichtigung erfahren.

II. Anpassung an den Klimawandel

Zur Anpassung an den Klimawandel gehört ein Bündel 
an Maßnahmen, das im Rahmen der städtebaulichen 
Sanierung umgesetzt werden soll:

Die öffentlichen und privaten Grünstrukturen im Ortskern 
sollen weiterentwickelt und besser vernetzt werden. Dazu 
zählen insbesondere das Mainvorland, der Rüdenauer 
Bach, die „Hecke“ und die privaten Gärten am Ortsrand. 
Die Weiterentwicklung privater und öffentlicher Grün-
flächen soll einen positiven Beitrag zum Ortsbild sowie 
zur Anpassung an den Klimawandel durch Begrünung, 
Entsiegelung und Verschattung leisten. 

Die energetische Sanierung öffentlicher und privater 
Gebäude soll be- und gefördert werden.

Fuß- und radverkehrsbezogene Wegeverbindungen im 
und zum Sanierungsgebiet sollen ausgebaut und ver-
bessert werden.

III. Schaffen qualitätvoller Wege- und 
Blickbeziehungen

Die Schaffung qualitätvoller Wege- und Blickbezüge 
soll die Verknüpfung insbesondere des Ortskerns und 
des Mainvorlands, des Schlossgartenquartiers und der 
Bahntrasse / des Bahnhofs miteinander sowie mit dem 
Gesamtort verbessern.

Dies soll durch einen Ausbau der Fuß- und Radwege 
und die Optimierung von naturnahen und baulichen 
Gegebenheiten erfolgen. 

STRATEGISCHE SANIERUNGSZIELESanierungskonzept

IV. Erhalt und Verbesserung der Nut-
zungsmischung und -vielfalt

Die Nutzungsmischung und -vielfalt im Ortskern soll 
erhalten und gestärkt werden. Öffentliche und private 
Dienstleistungen - vor allem die Angebote der Nahver-
sorgung - sollen im Bestand gesichert werden.

Die Konzentration sozialer und kultureller Nutzung im 
Ortskern soll dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. 
Das Angebot an Sport- und naturnahen Freizeitmög-
lichkeiten soll verbessert werden.

Das Schlossgartenquartier mit den zentralen Einrichtun-
gen der sozialen und kulturellen Infrastruktur wie neu-
es Rathaus, Schule, Kirche, Kindergarten und Hofgarten 
soll aufgewertet und besser an den Ortskern und die 
umliegenden Bereiche angebunden werden.

Die durch die unmittelbare Nähe von Flächen unterschied-
lichster Funktion und Maßstäblichkeit (Wohnen und In-
dustrie) verursachten Zäsuren im Ortsgefüge sollen im 
Sinne einer „guten Nachbarschaft“ bspw. durch Schaf-
fung von Übergängen und Zwischenzonen gemildert und 
für alle „Nachbarn“ positiv weiterentwickelt werden.

Der Ortskern Kleinheubachs soll in seiner Nutzungsviel-
falt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Arbeiten, 
Versorgen, Kultur und Freizeit gestärkt werden.

Das Wohnungsangebot und das Wohnumfeld sollen 
auch für junge Familien oder ältere Menschen in ihrer 
Attraktivität gestärkt werden. Aus diesem Grund sol-
len Nutzungen, die den o.a. Zielen entgegenstehen, 
im Ortskern ausgeschlossen werden. Dazu zählen vor 
allem Vergnügungsstätten im Sinne von § 4a (3) Nr. 2 
BauNVO (Wettbüros, Spielotheken o.ä). 

Wettbüros und sonstige Vergnügungsstätten dienen 
nicht der Befriedigung von alltäglichen und typischen 
Bedürfnissen der Wohnbevölkerung und tragen nicht 
zu der von der Gemeinde Kleinheubach beabsichtigten 
Wohnumfeldverbesserung bei. Dies belegt auch der 
Vergleich mit den Wertungen des Bauplanungsrechtes. 
So geht § 9 (2b) BauGB davon aus, dass Vergnügungs-
stätten eine Beeinträchtigung von Wohnnutzungen 

und anderen im Gebiet befindlichen schutzbedürftigen 
Anlagen wie Kirchen, Schulen und Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung mit sich bringen. 

Vergnügungsstätten sind keine der Wohnnutzung na-
hestehende und dieser förderliche Nutzungsform. Die 
Nutzung von Ladenlokalen durch Vergnügungsstätten 
ist nicht geeignet, Funktionsschwächen des Ortskerns zu 
mindern. Im Gegenteil ist von einer zusätzlichen Funk-
tionsschwächung auszugehen. Die Rechtsprechung (u.a. 
VG Würzburg W 4 K 13.919) geht davon aus, dass die Zu-
lassung bereits eines Wettbüros geeignet ist, einen Tra-
ding-Down-Prozess, also eine Niveauabsenkung durch 
die Außenwirkung des Vorhabens, im betroffenen Ge-
biet auszulösen. Zu den Sanierungszielen gehört deshalb 
ausdrücklich, Vergnügungsstätten u.ä. Nutzungen auch 
mit Hilfe des sanierungsrechtlichen Instrumentariums im 
Sanierungsgebiet nicht zuzulassen und zu unterbinden.

V. Erhalt und Stärkung der Wohnfunktion

Die Wohnfunktion im Untersuchungsgebiet soll erhal-
ten und gestärkt werden. Möglichkeiten zur Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums und zur Ausdifferenzierung 
der Wohnformen (Wohnen in allen Lebensphasen) sol-
len genutzt werden. Gleichsam soll die Wohnumfeld- 
und Aufenthaltsqualität erhöht werden.

VI. Aufwertung des öffentlichen Raums

Der öffentliche Raum Untersuchungsgebiet soll aufge-
wertet werden. Ziele sind eine Erhöhung der Aufenthalts- 
und Wohnumfeldqualitäten sowie eine Neuordnung und 
Neuzonierung der Flächeninanspruchnahme durch den 
fließenden und ruhenden Verkehr. Dabei sind der Erhalt 
der Verkehrsfunktionen sowie die Wahrung der Erreich-
barkeit privater Dienstleistungen zu berücksichtigen. 

Durch Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum 
sollen angemessene, ablesbare und attraktive Räume 
an den Nahtstellen, Zu- und Übergängen sowie im Be-
reich besonderer Bauten / Funktionen, insbesondere im 
Ortskern (historisches Geviert), des Schlossgartenquar-
tiers und des Bahnhofs geschaffen werden.
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Das Rahmenkonzept beinhaltet die Sanierungsmaß-
nahmen, die vom Markt Kleinheubach mit Unterstüt-
zung durch die Städtebauförderung oder anderweitige 
Förderprogramme umgesetzt werden bzw. durch das 
Schaffen förderlicher Rahmenbedingungen eingeleitet 
werden sollen.

Die investiven Maßnahmen umfassen unter anderem 
Erschließungsmaßnahmen zur Umgestaltung des öf-
fentlichen Raums, mit der Zielsetzung, die Lebensver-
hältnisse durch Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, 
der Aufwertung des Wohnumfelds und der Entwick-
lung eines Identität stiftenden Umfelds zu verbessern. 
Diese Maßnahmen haben zugleich das Ziel, die private 
Investitionsneigung sowie private, bürgerschaftliche In-
itiativen anzuregen und zu unterstützen.

Die gemeindlichen Maßnahmen beinhalten zudem ein-
zelne bauliche Maßnahmen zur Beseitigung von Leer-
ständen sowie eine städtebauliche Beratung und ver-
tiefende Untersuchungen sofern erforderlich.

Als öffentliche Maßnahmen stellen die Sanierung der 
Straßen und Plätze im Ortskern (zunächst der Bachgas-
se) sowie das Bauprojekt für bezahlbaren Wohnraum 
am Bahnhof, weitere Handlungsfelder dar.

Die im Bereich privater Grundstücke vorgeschlagenen 
Maßnahmen betreffen im Wesentlichen die planeri-
sche Begleitung der Neuordnung, Weiterentwicklung 
von Bauflächen und Qualifizierung privater Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. 

Um eine Entflechtung der teilweise komplexen Grund-
stücksverhältnisse zum Zwecke einer nachhaltigen 
Entwicklung von Grundstücken zu erreichen, ist ein 
Zwischenkauf durch die Gemeinde denkbar.

Private Maßnahmen, wie zum Beispiel die Entsiege-
lung und Begrünung von Innenhöfen, die Begrünung 
von Fassaden o.ä. können wie auch die gemeindlichen 
Maßnahmen durch Förderprogramme unterstützt wer-
den. 

Die Leistungen der Gemeinde umfassen in diesem Fall 
die Beratung, den Abschluss von Modernisierungs- und 
Instandsetzungsvereinbarungen, die Erstellung und 
Prüfung der Zuwendungsanträge und Verwendungs-
nachweise sowie den kommunalen Anteil an der för-
derfähigen Summe.

Die städtebauliche Charakteristik des historischen 
Ortskerns ist geprägt durch die Bautypologie der 
Haus-Hof-Bebauung. 

Insbesondere innerhalb des Ortskerns, im sog. „histori-
schen Geviert“ mit Marktstraße, Baugasse, Bachgasse 
und Hauptstraße befinden sich Gruppen von schüt-
zenswerten Gebäuden sowie von Einzeldenkmalen. 

Neben dem Erhalt der einzelnen Kulturdenkmäler ist 
es essentiell, die Anwesen, die nicht unter Denkmal-
schutz stehen, jedoch im Sinne des Ortsbildes als 
Ensemble unbedingt erhaltenswert sind, vor Verfall 
und Abriss zu bewahren. Fehlstellen des Ensembles 
sollten durch sich harmonisch in das Ortsbild einfü-
gende Neubauten aufgefüllt werden.

In der „Vertieften städtebaulich-denkmalpflegerischen 
Untersuchung, Denkmalpflegerische Interessen 2013“ 
sind Gebäude oder Gebäudegruppen beschrieben, die 
aufgrund ihrer baulichen Ausprägung essentielle Be-
standteile des bestehenden städtebaulichen Milieus 
des historischen Ortskerns sind und für die daher die 

Aufnahme in die Denkmalliste bzw. die Ausweisung 
als „besonders erhaltenswerte sonstige Bausubstanz“ 
empfohlen wird.

Bei der „besonders erhaltenswerten sonstigen Bau-
substanz“ handelt es sich um einen unbestimmten 
Rechtsbegriff, der in §24 der Energieeinsparverord-
nung (ENEV) genannt ist. Wie auch bei Einzeldenkma-
len wird durch die seitens der Gemeindeverwaltung 
zu bescheinigende Ausweisung als „besonders erhal-
tenswerte sonstige Bausubstanz“ eine signifikante Er-
leichterung von energetischen Maßnahmen unter Er-
halt der Förderung gestattet. Dies kann in vielen Fällen 
die Wahrung des schützensewerten Erscheinungsbilds 
historischer Gebäude insbesondere bei Maßnahmen 
zur energetischen Optimierung der Gebäudehülle er-
möglichen. 

Darüber hinaus sollte die Wahrung des Identität stif-
tenden Ortsbildes durch Satzungen und weitere be-
gleitende Verfahrensschritte, wie Beratungen und ein 
kommunales Förderprogramm unterstützt werden.

Aufgabe des Rahmenkonzeptes Städtebaulich-denkmalpflegerische Aspekte 

Schutz und Stärkung der ortstypischen Baukultur und Siedlungsstruktur

5     Sanierungskonzept 

5.2   Rahmenkonzept mit Teilkonzepten 

MARKT KLEINHEUBACH | ISEK UND VORBEREITENDE UNTERSUCHUNGEN 10

Identität stiftendendes  
Ortsbild

• Qualitätvolle, „gute“ Orte

• Alleinstellungsmerkmale

• Chancen der 
Innenentwicklung

Klausurtagung des Marktgemeinderates am 24. Februar 2024 Harald Neu  Architekt & Städtebauarchitekt BDA | Salm & Stegen Geographen und Stadtplaner PartG
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Beispielhafte Fotos des einzigartigen Ensembles und der besonderen Atmosphäre im Altort und Schlossareal Kleinheubachs
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Maßnahmenkatalog mit Kosten- und Finanzierungsübersicht

Markt Kleinheubach - VU und ISEK Maßnahmenkatalog mit Kosten- und Finanzierungsübersicht Druckdatum:  02.10.2024

Markt Kleinheubach

Maßnahmenplan
Kosten

Maßnahmen Förderprogramm Summe 2025 2026 2027 2028
Tsd. Euro

I Vorbereitungen
1.01 ISEK und VU StBf
1.02 SF Gestaltungskonzept öffentlicher Raum Altort StBf 45 30 15
1.03 Städtebauliche Beratung StBf 36 9 9 9 9
1.04 SF Städtebauliches Konzept Neuordnung Marktstraße 58-66 StBf
1.05 SF Städtebauliches Konzept Schlossgartenquartier StBf 33 33
1.06 SF Städtebauliches Konzept Bahnhofstraße / Gänsewiese / Bahnübergang StBf 35 35
1.07 Baufibel für den Altort - Überarbeitung Altortsatzung - Erhaltungssatzung StBf 40 20 20

II Grunderwerb
2.01 Gebäude Marktstraße 66 StBf 150 150
2.02 Gebäude Haupstraße 21 a StBf / KommWFP / EOF

III Ordnungsmaßnahmen
3.01 Neugestaltung Bachgasse StBf 872 400 472
3.02 Neugestaltung Grünfläche Friedenstraße / Im Mittelgewann StBf 300 100 200
3.03 Neugestaltung Marktstraße u. Platzfläche um St. Martin u. Altem Rathaus StBf 1.863 1.863
3.04 Neugestaltung Baugasse StBf 821 821
3.05 Neugestaltung Hauptstraße mit Vorplatz Dreifaltigkeitskirche StBf 1.348 1.348
3.06 Neugestaltung "Hecke" / Gartenwege u. Strukturierung Grün- u. Parkierungsflächen StBf 219
3.07 Neugestaltung "Fischgässchen" / Ausbau Naturraum Rüdenauer Bach StBf 1.263
3.08 Neugestaltung "Grünes Tor" am Opernplatz StBf 1.950 200 1.750
3.09 Neugestaltung "Altstadtgarten" StBf 756
3.10 Neugestaltung und Aufwertung Friedenstraße StBf 977
3.11 Neugestaltung Mainvorland StBf 1.426
3.12 Städtebauliche Neuordnung "Hirschplatz" StBf 712
3.13 Städtebauliche Neuordnung "Bienenpark" StBf 937

IV Baumaßnahmen
4.02 Umbau alte Sparkasse Hauptstraße 21a - Energiehub StBf 600 300 300
4.04 Gänsewiese-Bahnhofstraße "Brückenschlag" StBf / NN
4.05 Kleinheubacher "Wohnbausteine" StBf / KommWFP / EOF

V Kommunale Förderprogramme und sonstige Vergütungen
5.01 Kommunales Förderprogramm StBf 500 50 150 150 150
5.02 Komm. Wohnraumförderungsprogramm / Einkommensorientierte Förderung StBf
5.03 Sanierungsberatung / Projektmanagement StBf 80 20 20 20 20

VI Gesamtsumme 14.963 1.147 3.249 2.750 1.527

Programmjahr

Harald Neu Architekt und Städtebauarchitekt BDA VERTRAULICH - NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH! Seite 1 von 1

5.3     Integriertes Maßnahmenkonzept 

5.3.1   Maßnahmenkatalog mit Kosten- und Finanzierungsübersicht  

Darstellung: Büro Neu 2024

5.3  Integriertes Maßnahmenkonzept  ///  5.3.1  Maßnahmenkatalog   

Im Maßnahmenkatalog sind die im Rahmen des In-
tegrierten Handlungskonzepts empfohlenen Ord-
nungs- und Baumaßnahmen sowie die vorgeschlage-
nen Instrumentarien und Förderprogramme für die 
ersten vier Programmjahre dargestellt.

Bei den Kostenansätzen handelt es sich großteils um 
erste Schätzkosten, die im Verlauf der Planungen 
präzisiert werden.

Die Aufstellung wird kontinuierlich fortgeschrieben 
und aktualisiert.
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Maßnahmenplan  M 1:5.000

5.3  Integriertes Maßnahmenkonzept  ///  5.3.2  Maßnahmenplan   

Darstellung: H. Neu 2024. Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2023
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5.3     Integriertes Maßnahmenkonzept 

5.3.3   Projektsteckbrief städtebauliches Rahmenkonzept Öffentlicher Raum Altort

Altort Kleinheubach, Öffentlicher Raum, Straßen und Wege  M 1 : 5.000  Darstellung Büro H. Neu 2024

Ein wesentlicher Faktor des Erhalts des Altorts Klein-
heubachs ist die Aufwertung des öffentlichen Raums 
mit seinen Plätzen, Straßen und Wegen.

Unten stehender Plan zeigt die betreffenden Ab-
schnitte. Als Grundlage für die Erneuerung und Auf-
wertung soll ein übergeodnetes städtebaulich-ge-
stalerisches Kozept in Form eines Rahmenplan für 
den Altort entwickelt werden.

Bestehende Situation. Fotos Büro H. Neu 2023

5.3.4   Projektsteckbrief Bachgasse und „Opernplatz“

5.3  Integriertes Maßnahmenkonzept  ///  5.3.3 und 5.3.4  Projektsteckbriefe Öffentlicher Raum Altort 

Visualisierung der Neugestaltung von Bachgasse und Opernplatz  © Büro H. Neu 2024

Umgriff der Maßnahmen Bachgasse u. Opernplatz  o.M.

Die grundhafte Erneuerung und Neugestaltung des 
schadhaften Verkehrsraums der Bachgasse ist in Planung. 
Der Abschnitt ist der Erste der vorgesehenen Erneuerung 
der Straßen und Wege im Altort Kleinheubachs. 

Der zu untersuchende Bereich ist stadträumlich und 
funktional als nordwestlicher „Eingang“ zum Altort mit 
Einmündung in die Bachgasse sehr bedeutsam und be-
darf einer Aufwertung.

Zur Festlegung der Ausbildung des südwestlichen Ab-
schnitts der Bachgasse ist es essentiell, die künfige Ge-
staltung des stadträumlich äußerst wichtigen Kreuzungs-
bereichs Hauptstraße, Poststraße und Bachgasse mit den 
angrenzenden Freiflächen „Opernplatz“ und dem ehe-
maligen, vor einigen Jahren noch bebauten Grundstück 
Bachgasse 42 zu klären.  

Das Untersuchungsgebiet beinhaltet die von Nordost 
nach Südwest verlaufende Bachgasse [Abschnitt 1] sowie 
den westlich gelegenen Kreuzungsbereich Hauptstraße, 
Poststraße und Bachgasse mit den angrenzenden Frei-
flächen „Opernplatz“ und dem ehemaligen, vor einigen 
Jahren noch bebauten Grundstück Bachgasse 42.
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5.3.5   Rahmenkonzept für das Schlossgartenviertel

Das Schlossgartenquartier bildet mit dem nordöstlich 
angrenzenden Altort die „Neue Mitte“ Kleinheubachs. 
Durch die im Schlossgartenquartier ansässigen öffentli-
chen Einrichtungen Rathaus, Verbandsschule, Bürgersaal 
Hofgarten, katholische Kirche und Kindergarten sind we-
sentliche EInrichtungen eines Ortszentrums vorhanden.

Mit dem Extra-Markt findet sich der einzige Supermarkt 
jenseits der Bahntrasse auf dem Gelände. Auf der an-
deren Straßenseite befinden sich eine Bäckerei und ein 
Metzgerei.

Eine aufgelassene Gärtnerei und einige leerstehende, 
teilweise denkmalgeschützte Häuser entlang deuten 
einen Strukturwandel in dem Bereich an und bieten mit 
weiteren Freiflächen und Bauten Potenzial für eine akti-
ve, positive Weiterentwicklung.

Auch die Verbandsschule ist stetigen Wandlungen unter-
worfen.  Für die Freiflächen der Verbandsschule in der 
Friedensstraße wurden bereits erste Ideenskizzen er-
arbeitet.. Untersuchungsgebiet Schlossgartenquartier  M 1 : 5.000

Schulteich
Erlen (Alnus glutinosa)
Eschen (Fraxinus ecelsior)

Grünes Klassenzimmer
Geschnittene Platanen 
(Platanus acerifolia)

Birkenwäldchen
Birken ( Betula pendula) 
Unterwuchs: Schattengräser

Blühender Hain
Zierapfel ( Malus silvestris)
Unterwuchs: Wildwiese

Berankung Mauer
Selbstklimmernder Wein  
Parthenocissus tricuspidata 
„Vetichii“

Berankung Pergola
Gerüstkletterer: Wilder Wein 
(Parthenocissus quinquefolia)

Skizzenhafte Darstellung Teilbereich Schule – Neugestaltung Schulhof zum „Grünen Klassenzimmer“  © Büro H. Neu 2023

5.3     Integriertes Maßnahmenkonzept 

5.3.6   Gestaltung des Umfelds der Fa. Scheurich

5.3  Integriertes Maßnahmenkonzept  ///  5.3.5 und 5.3.6 Projektsteckbriefe Schlossgartenviertel u. Scheurich 

Das Firmengengebäude der Fa. Scheurich stellt einen städ-
tebaulichen Maßstabssprung innerhalb der kleinteiligen 
Ortsstruktur dar und weist eine fast vollständige Überbau-
ung und Versiegelung der Grundstücksflächen auf.

Insbesondere im Bereich an das Firmengelände grenzen-
der Freiflächen bietet sich Potenzial städtebaulicher und 
funktionaler Aufwertungen. So kann mit einer Neuord-
nung des Hirschplatzes eine deutliche Verbesserung des 
Stadtraums sowie verkehrlicher Aspekte und gleichsam 
eine positive Adressbildung für Firma Scheurich gelingen. 

Auf den nordwestlich angrenzenden Grundstücken, die einer 
strukturellen Erneuerung bedürfen, ist die Idee einer städte-
baulichen Neuordnung mit Anlage einer Parkanlage ent-
standen, die als städtebauliche Pufferfläche fungiert und als 
klimatische Kompensationsmaßnahme wirksam werden soll.

Die Parkanlage würde eine hochwertige Aufwertung des 
Wohnumfeldes der südwestlichen Erweiterung des Ortes be-
wirken und könnte zudem als Begegnungsstätte zwischen 
Firmengelände und Ortsgemeinde fungieren. Die derzeitige 
Nutzung von Teilflächen durch Imker ist, einer Kleinheubacher 
Tradition folgend, Namensgeber des Projektes „Bienenpark“.

Bestehende Situation. Fotos Büro H. Neu 2023

Skizzenhafte Darstellung des „Bienenparks“ westlich der Produktionsstätte von Fa. Scheurich  © Büro H. Neu 2023

Ergänzung 
Pflanzung Hochstämme

Ergänzung 
Pflanzung Hochstämme

Parkanlage

Bewirtschaftung
Hofladen „Imkerhaus“

Industriebetrieb
Scheurich (Fertigung 
Keramik-Pflanzgefäße)

Begünte Parkplätze

Bestehende Situation
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5.3.7   Bahnübergang – Optimierung Verkehrsführung und Begrünung

Beispielhafte Darstellung künftige Ausprägung

Bestehende Situation

„Tiny- Forest“

Ergänzung Pflanzung 
Hochstämme

Stadtpark / Hochstämme

Besteh. Bahntrasse

Bahnübergang

Die brach liegende Fläche im Bereich des Bahnüber-
gangs soll als ein „Trittstein“ des Gesamtkonzepts als 
eine Grünfläche angelegt werden. 

Der südwestliche Teil soll als „Tiny-Forest“ angelegt 
werden – mit dem Ziel ein möglichst vielfältiges, 
schnell wachsendes und sich selbst erhaltendes Habi-
tat anzulegen und dadurch eine signifikante Verbesse-
rung der Umweltsituation zu erreichen.

Der nodwestliche Teil wird als Baum-überstandene 
Grünfläche mit Parkartigem Charakter angelegt und 
an das örtliche Wegenetz angebunden. 

Die wenigen Bäume auf der gegenüberliegenden 
Grünfläche werden durch Pflanzungen heimischer 
Hochstämme ergänzt.

5.3     Integriertes Maßnahmenkonzept 

5.3.8   Bezahlbarer Wohnraum am Bahnhof

5.3  Integriertes Maßnahmenkonzept  ///  5.3.7 und 5.3.8 Projektsteckbriefe Bahnübergang, Wohnraum Bahnh. 

Die Marktgemeinde Kleinheubach konnte sich nörd-
lich des Bahnhofs Flächen sichern, auf denen die Ge-
meinde mit Unterstützung aus dem Kommunalen 
Wohnraumförderungsprogramm bezahlbaren Wohn-
raum herstellen wird.

Der Planungsstand wurde regelmäßig in der ISEK-
Lenkungsgruppe vorgestellt und diskutiert. Auf die-
se Weise konnte das Wohnbauvorhaben Schritt für 
Schritt weiter qualifiziert werden.

Neben der „Bezahlbarkeit“ des neu zu schaffenden 
Wohnraums standen stets auch die städtebauliche 
Qualität und Einfügung des Vorhabens sowie die 
Wohnumfeldqualitäten im Vordergrund.

Gegenüber den ersten Entwürfen wurde die Zahl der 
Wohneinheiten zu Gunsten der städtebaulichen Quali-
täten zwar reduziert, jedoch ist das neue Bebauungs-
konzept im Bedarfsfall auf einen zweiten Bauabschnitt 
duplizierbar.

In einem ersten Bauabschnitt entstehen zehn Wohn-
einheiten mit einem Mix aus Zwei- bis Vierraumwoh-
nungen, die einen wertvollen Beitrag zur Ausdiffe-
renzierung der Wohnformen in der Marktgemeinde 
Kleinheubach leisten.

Skizzenhafte Darstellung der Neugestaltung des Bereichs Bahnübergang  © Büro Neu 2023 Visualisierung Straßenansicht Nord-Ost.  Quelle:  Klingenmeier Architektur + Ingenieurwesen. Stand 17. Juni 2024

SCHNITT INNENHOF

ANSICHT SÜD-OST

ANSICHT SÜD-WEST

STRASSENANSICHT NORD-OST

2022-024  17.06.2024 KB

ENTWURF

Eigentümer dieses Originals oder dessen Vervielfältigungen sowie Inhaber des daran
bestehenden Urheberrechts und aller daraus entstehenden Rechtspositionen ist Klingenmeier
Beratende Ingenieure e.K., Amorbach. Diese Dokumente dürfen ohne Zustimmung weder
vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

Neubau Wohnanlage Kleinheubach
Am Bahnhof; Fl.Nr. 3878/7 - 63924 Kleinheubach

Markt Kleinheubach
Friedenstraße 2 - 63924 Kleinheubach

Vorhaben:

Bauherr:

Maßstab:

ANSICHTENPlaninhalt:

Untersuchungsgebiet Bezahlbarer Wohnraum  
M 1 : 5.000  Darstellung Büro Neu 2024
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5.3     Integriertes Maßnahmenkonzept 

5.3.9   Projektsteckbrief „Grüne Mitte“ Kleinheubach als Konzeptplan

5.3  Integriertes Maßnahmenkonzept  ///  5.3.9 Projektsteckbrief „Grüne Mitte“ Kleinheubach 

Konzeptplan „Grüne Mitte“ Kleinheubach  M 1 : 4.000  Darstellung Büro H. Neu 2023
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6.1   Sanierungsgebiet nach § 142 (1) BauGB

Voraussetzung für die Durchführung von städtebauli-
chen Sanierungsmaßnahmen sind das Vorliegen städ-
tebaulicher Missstände sowie das öffentliche Interesse 
an einer einheitlichen Vorbereitung und zügigen Durch-
führung der Maßnahmen. Mit der Durchführung der 
vorbereitenden Untersuchungen liegen nun Beurtei-
lungsgrundlagen für die förmliche Festlegung eines Sa-
nierungsgebietes vor.

Verfahrenswahl

Für die Durchführung der Sanierung wird das verein-
fachte Verfahren nach § 142 Absatz 4 BauGB unter 
Ausschluss der §§ 152 bis 156a BauGB gewählt. Das 
vereinfachte Verfahren muss dann gewählt werden, 
wenn wesentliche sanierungsbedingte Bodenwertstei-
gerungen nicht zu erwarten sind.

Begründung

Es handelt sich um ein heterogenes Sanierungsgebiet 
mit gestreuten städtebaulichen Missständen. Die Sanie-
rung sieht keine umfassende Umstrukturierung des Ge-
bietes vor, sondern punktuelle Aufwertungen.

Schwerpunkte der Sanierung sind die Funktionsschwä-
chensanierung, die Modernisierung, Instandsetzung 
und Erhaltung des vorhandenen Gebäudebestandes 
auf Basis von Freiwilligkeit und Anreizförderung sowie 
die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen im Sinne 
von §147 Satz 1 Nr. 4 BauGB (Herstellung und Ände-
rung von Erschließungsanlagen).

Ordnungsmaßnahmen, die den Bodenwert wesentlich 
beeinflussen könnten, sind nicht geplant. Aus der Neu-
gestaltung innerörtlicher Straßenzüge und der Grünzü-
ge sind keine solchen Bodenwertsteigerungen in nen-
nenswertem Umfang zu erwarten.

Die Sanierungsziele können im vereinfachten Verfahren 
auch dadurch erreicht werden, indem die sanierungs-
rechtlichen Bestimmungen des § 144 Absatz 1 BauGB 
zur Anwendung gebracht werden. Danach bedürfen in 
§14 Absatz 1 BauGB bezeichnete Vorhaben und Maß-
nahmen sowie Bauvorhaben und Vereinbarungen, 
durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis über 

den Gebrauch oder die Nutzung eines Grundstücks, 
Gebäudes oder Gebäudeteils auf bestimmte Zeit von 
mehr als einem Jahr eingegangen oder verlängert wird, 
der sanierungsrechtlichen Genehmigung.

Die Bestimmungen des § 144 (2) BauGB sollen ebenfalls 
zur Anwendung kommen. Danach bedürfen Grund-
stücksverkäufe, die Bestellung und Veräußerung von 
Erbbaurechten sowie die Teilung von Grundstücken in 
Anwendung des § 144 (2) BauGB der Genehmigung. 

In Teilbereichen des Untersuchungsgebietes wurde die 
Erschließungssituation von Hinterliegergrundstücken 
als problematisch identifiziert. Durch Grundstücksteil-
ungen oder die Veräußerung könnten Grundstücks-
zuschnitte bzw. Eigentumsverhältnisse entstehen, die 
einer gesicherten Erschließung hinterliegender Grund-
stücke entgegenstehen. Grundstücksveräußerungen 
und -teilungen bedürfen insofern einer gesonderten sa-
nierungsrechtlichen Prüfung und Genehmigung, insbe-
sondere in Verbindung mit den Bestimmungen des Art. 
4 Abs. 2 Nr. 2 BayBO (Vorhandensein einer rechtlichen 
Sicherung der Erschließung gegenüber dem Rechtsträ-
ger der Bauaufsichtsbehörde).

Durchführungszeitraum

Um eine zügige und zweckmäßige Durchführung der 
geplanten Maßnahmen der Sanierung zu gewährleis-
ten, wird entsprechend § 142 Abs. 3 BauGB eine Frist 
von maximal 15 Jahren festgelegt.

Eine Frist von 15 Jahren zur Umsetzung der Gesamt-
maßnahme erscheint im Hinblick auf die Vielfalt der 
Maßnahmen, die Bereitstellung der personellen und 
finanziellen Mittel durch die Marktgemeinde Kleinheu-
bach sowie die Einbeziehung Privater erforderlich und 
angemessen.

Insbesondere die erfolgreiche und verstärkte Umset-
zung privater Sanierungsmaßnahmen erfordert erfah-
rungsgemäß zunächst die Umsetzung erster öffentli-
cher Maßnahmen mit einer positiven Signalwirkung.

6     Verfahrenswahl- und Umsetzung

Sanierungsrechtliche Abwägung

Die Entscheidung über die förmliche Festlegung eines 
Sanierungsgebietes unterliegt dem sanierungsrecht-
lichen Abwägungsgebot aus §136 Absatz 4 Satz 3 
BauGB. Danach sind die öffentlichen und die privaten 
Belange gerecht abzuwägen.

Bei den meisten sanierungsbedingten Maßnahmen sind 
ausschließlich öffentliche Belange betroffen, d.h. hier 
überwiegen die Nachteile, die der Allgemeinheit ent-
stünden, wenn die Sanierung nicht durchgeführt würde.

Private Belange sind in Form der sanierungsrechtlichen 
Genehmigungspflicht für Nutzungsänderungen und 
Grundstücksgeschäfte gemäß §144 BauGB betroffen. 
Diese privaten Belange werden in der Abwägung den 
Vorteilen der Sanierung durch eine koordinierte und 
gesteuerte Gebietsentwicklung im Sinne des Allge-
meinwohls untergeordnet. Da im Gebiet eine Vielzahl 
an Maßnahmen zu koordinieren ist und das kleinteilige 
Privateigentum die überwiegende Besitzform im Sanie-
rungsgebiet darstellt, ist ein planmäßiges und aufeinan-
der abgestimmtes Vorgehen, auch unter Anwendung 
der sanierungsrechtlichen Vorschriften, erforderlich.

Die Festlegung eines Sanierungsgebietes bietet Privaten 
hingegen auch Vorteile. Insbesondere steuerliche Ab-
schreibungsmöglichkeiten in Verbindung mit den §§7h 
und 10f Einkommenssteuergesetz sowie ergänzende 
Fördermöglichkeiten (u.a. Kommunales Förderpro-
gramm) in der Durchführung von privaten Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsarbeiten zählen dazu.

Öffentliches Interesse

Das öffentliche Interesse an der Sanierung ergibt sich 
aus dem Charakter der Gesamtmaßnahme. Die Um-
setzung der Maßnahmen kommt den Bewohnern des 
künftigen Sanierungsgebietes und den Bürgern des Ge-
samtortes zugute; die positiven Wirkungen der durch-
geführten Maßnahmen werden über das eigentliche 
Gebiet hinaus wirksam. 

Um die Missstände zu beheben und die aufgezeigten 
Sanierungsmaßnahmen erfolgreich umsetzen zu kön-
nen, ist gemäß § 142 Absatz 1 und 3 BauGB ein Sanie-
rungsgebiet durch Beschluss förmlich festzulegen. Eine 
entsprechende Sanierungssatzung ist zu beschließen.

Die ermittelten städtebaulichen Missstände können im 
Rahmen einer Sanierung behoben werden.

Die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes wird 
aus folgenden Gründen für erforderlich erachtet:

• In einem Sanierungsgebiet können die Bestimmun-
gen der sanierungsrechtlichen Genehmigung ge-
mäß § 144 BauGB Anwendung finden.

• In einem Sanierungsgebiet steht der Gemeinde nach 
§24 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB ein Vorkaufsrecht 
beim Kauf von Grundstücken zu.

• Gemäß § 7h Einkommenssteuergesetz (EStG) kann 
der Steuerpflichtige in einem förmlich festgeleg-
ten Sanierungsgebiet im Jahr der Herstellung und 
in den folgenden 7 Jahren jeweils bis zu 9 Prozent 
und in den darauf folgenden 4 Jahren jeweils bis 
zu 7 Prozent der Herstellungskosten für Moderni-
sierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Sin-
ne des § 177 BauGB steuerlich geltend machen. Die 
erhöhten Absetzungen sollen Investitionsanreize für 
Eigentümer darstellen und aktiv zur Aufwertung des 
Gebäudebestandes genutzt werden. Zu beachten 
ist, dass die jeweiligen Maßnahmen im Einklang mit 
den beabsichtigten Zielen der Sanierung stehen.

• Ein Sanierungsgebiet ist eine geeignete Grundlage 
für die Förderung aus einem Bund-Länder-Städte-
bauförderungsprogramm.
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Grundsätze bei der Abgrenzung eines Sanie-
rungsgebietes

Die Abgrenzung eines Sanierungsgebietes ist eine 
Abwägungsentscheidung und bietet der Gemeinde 
Spielräume. Bei der räumlichen Festlegung eines Sa-
nierungsgebiets hat die Gemeinde also einen Entschei-
dungsspielraum, ist aber in der Begründungspflicht und 
es müssen einige Grundsätze beachtet werden.

Das Untersuchungsgebiet nach §141 BauGB wurde be-
wusst großzügig abgegrenzt, um auch die Ränder zu 
erfassen, in denen keine Maßnahmen erforderlich sind. 
Das abzugrenzende Sanierungsgebiet ist deshalb klei-
ner, als das Untersuchungsgebiet. 

Dass das Sanierungsgebiet nicht größer sein kann als 
das Untersuchungsgebiet, ergibt sich auch aus der 
formalen Anforderung, zuvor vorbereitende Untersu-
chungen durchgeführt zu haben (Ausnahme §141 (2) 
BauGB).

Die Lage eines Gebäudes oder Grundstücks in einem 
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet beinhaltet für 
die Eigentümer zahlreiche Vorteile aber auch Nachtei-
le. Dazu gehören (wie auch bei jedem Bebauungsplan 
o.ä.) Eingriffe in das Eigentum, bspw. in Form der sanie-
rungsrechtlichen Genehmigungspflicht oder des Vor-
kaufsrechts der Gemeinde. Alleine deshalb schon kann 
der Umgriff eines Sanierungsgebietes nicht willkürlich 
festgelegt werden, sondern bedarf einer sorgfältigen 
Abwägung und Begründung.

Das Sanierungsgebiet ist so zu begrenzen, dass sich 
die Sanierung zweckmäßig durchführen lässt. Im ver-
einfachten Verfahren ist die Zweckmäßigkeit alleiniger 
Maßstab der Abgrenzung. Die Zweckmäßigkeit be-
gründet sich durch die Finanzierbarkeit, den konzen-
trierten Fördermitteleinsatz, die Mitwirkungsbereit-

schaft Privater sowie den Funktionszusammenhang der 
einbezogenen Grundstücke mit den Sanierungszielen 
und -maßnahmen.

Es erfolgt eine parzellenscharfe / flurstücksscharfe Ab-
grenzung des Sanierungsgebietes (es sein denn, dies 
würde zu absurden Umgriffen führen).

Einbezogen werden Gebiete, in denen städtebauliche 
Missstände bestehen, die mit dem Sanierungskonzept 
als Gesamtmaßnahme aus öffentlichen und privaten 
Maßnahmen behoben werden sollen. 

Es gilt der Maßstab des öffentlichen Interesses an einer 
einheitlichen und zügigen Durchführung der Gesamt-
maßnahme.

Der Einbezug von einzelnen Grundstücken, auf de-
nen keine Missstände bestehen, die aber aus Grün-
den des Funktionszusammenhangs zweckmäßiger-
weise dem Sanierungsgebiet zugeschlagen werden 
sollten, ist zulässig.

Die Erwägung der Gemeinde, den Eigentümern von 
Grundstücken (…) durch deren Einbeziehung in das 
Sanierungsgebiet die Möglichkeit zu eröffnen, Städte-
bauförderungsmittel (…) für die Durchführung von Ge-
bäudesanierungen in Anspruch zu nehmen, ist für das 
Vorliegen von Substanzmängeln im Ansatz unergiebig. 
Die Gemeinde hat es nicht gleichsam in der Hand, los-
gelöst vom Vorliegen solcher Missstände allein durch 
eine großzügige Begrenzung des Sanierungsgebietes 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Städte-
bauförderungsmitteln zu kreieren (OVG Schleswig-Hol-
stein, 1 LB 8/04).

Grundstücke, zumindest in Grenzlagen, die von der Sa-
nierung nicht betroffen sind, sind aus dem Gebiet ganz 
oder teilweise herauszunehmen. Das bloße Interesse 

6.1   Sanierungsgebiet nach § 142 (1) BauGB
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eines Eigentümers, dass sein Grundstück im Hinblick 
auf etwaige Städtebauförderungsmittel in ein festzule-
gendes Sanierungsgebiet einbezogen wird, stellt keinen 
abwägungserheblichen Belang dar, den eine Gemeinde 
bei der Gebietsabgrenzung zu berücksichtigen hätte, 
und vermag daher auch keine Antragsbefugnis für ein 
Normenkontrollverfahren zu begründen (VGH Baden-
Württemberg, 5 S 163/09).

Eine ermessensfehlerhafte Abgrenzung des Sanierungs-
gebietes kann dazu führen, dass die Sanierungssatzung 
rechtswidrig wird.

Aus diesen Überlegungen und Grundsätzen heraus 
wird eine Abgrenzung des Sanierungsgebietes vorge-

Abbildung: Vorschlag zur Abgrenzung eines Sanierungsgebietes nach § 142 (1) BauGB
© Salm & Stegen 2024

Sanierungsgebiet nach § 142 (1) BauGB

Untersuchungsgebiet nach § 141 BauGB

schlagen, die eine Verkleinerung des Umgriffs gegen-
über dem Umgriff der vorbereitenden Untersuchungen 
vorsieht.

Für die einbezogenen Areale ergibt sich die Begrün-
dung aus der Karte der städtebaulichen Missstände 
(Schwächen) sowie aus der Verortung der Sanierungs-
maßnahmen (Projekte).

Ein späterer Einbezug der aktuell nicht einbezogenen 
Flächen in das Sanierungsgebiet ist im Falle einer Fort-
schreibung des Sanierungskonzeptes auf der Grundlage 
einer neuen Abwägung freilich möglich.
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Neben der förmlichen Festlegung eines Sanierungsge-
bietes halten wir zur Umsetzung der städtebaulichen 
Ziele die Festlegung eines städtebaulichen Erhal-
tungsgebietes für erforderlich.

Gemeinden können Satzungsgebiete zur Erhaltung der 
städtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner 
städtebaulichen Gestalt festlegen.

In solchen, durch Satzung festgelegten Gebieten, be-
dürfen der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungs-
änderung baulicher Anlagen der Genehmigung. Damit 
werden auch Modernisierungen erfasst, die mit bauli-
chen Änderungen verbunden sind.

Eine Genehmigung kann versagt werden, wenn

• die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang 
mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die 
Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder 
sonst von städtebaulicher, insbesondere geschicht-
licher oder künstlerischer Bedeutung ist und

• die städtebauliche Gestalt des Gebiets durch die be-
absichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

Das Erhaltungsziel bedeutet, dass das Gebiet – äußer-
lich erkennbar – städtebauliche Besonderheiten auf-
weisen und aus diesem Grund erhaltenswert sein muss. 
Die Schutzwürdigkeit kann sich aus dem Vorhanden-
sein von Baudenkmalen ergeben, ist aber nicht darauf 
beschränkt. Auch Ensembles, denen eine künstlerische 
oder geschichtliche Bedeutung zukommt, können 
durch die Erhaltungssatzung geschützt werden. Eine 
Gemeinde darf jedoch nicht mit den Mitteln des § 172 
BauGB der Sache nach Denkmalschutz betreiben. Ent-
scheidend für die Anwendung des § 172 BauGB bleibt 
allein, dass die Wahrung ihrer städtebaulichen Funktion 
das Ziel der Erhaltung der baulichen Anlage darstellt 
(vgl. Rixner/Biedermann/Charlier 2022: Systematischer 
Praxiskommentar BauGB/BauNVO. S. 1271).

Da die sanierungsrechtliche Genehmigungspflicht nach 
§ 144 BauGB nur soweit reicht, wie das Baugesetzbuch 
entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. 
BVerwG 4 NB 15/97), ergänzt der Genehmigungsvor-
behalt nach § 172 BauGB die gemeindlichen Steue-
rungsmöglichkeiten.

So wird die städtebauliche Gestalt oder das Ortsbild im 
Wesentlichen durch Gestaltungselemente bestimmt, 
die dem landesrechtlichen Bauordnungsrecht unter-
liegen. Zu nennen sind Dachformen, Dachneigungen, 
Dachausbauten, Fenstergrößen, Fensteranordnungen, 
Fensterformen, Hauseingänge oder Werbeanlagen (vgl. 
Spannowsky/Uechtritz 2018: Baugesetzbuch – Kom-
mentar. S. 1739 ff.).

Als Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen liegen 
im Bereich des als Ensemble geschützten Altortes mit Bau-
gasse, Marktstraße, Bachgasse und Hauptstraße die Vor-
aussetzungen für den Erlass einer Erhaltungssatzung vor.

Zu den Erhaltungszielen zählen:

• Wahrung der historisch-räumlichen Struktur (Haupt-
straßenzüge, mit charakteristischem Geviert und 
Gartenzone im Innern, die sog. „Hecke“) sowie die 
den Altort umgebende Ringmauer

• die sich von der Straße bis an den Ortsrand erstre-
ckenden, längsrechteckigen Grundstücksparzellen 
mit der ortstypischen Haus- / Hofbebauung mit oder 
ohne Tordurchfahrt, meist Zwei- bzw. Dreiseithöfe 
mit Scheunenbau und Hausgarten

• Bewahrung und sichtbar machen der ortstypischen 
Bauweisen und Materialität (Rotsandstein als So-
ckel- und Kellermauerwerke, Portalgewände und 
Sichtfachwerk, charakteristische holzverschindelte 
Fassaden, Dachdeckungen aus Tonziegeln, speziell 
Bieberschwanz, typ. Lehmstaken als Ausfachungen)

Mit dem Erlass einer Sanierungssatzung und einer Er-
haltungssatzung möchte die Marktgemeinde Klein-
heubach die städtebauliche Entwicklung in erster Linie 
fördern und nicht überreglementieren. Zwar treten mit 
beiden Satzungen bei bestimmten baulichen Vorhaben 
zusätzliche Genehmigungsvorbehalte zur Umsetzung 
der Sanierungsziele in Kraft, jedoch bieten beide Sat-
zungen erhebliche Vorteile im Hinblick auf die Beratung 
und Förderung privater Modernisierungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen.

Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet sind die 
besonderen steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten 
nach §§ 7h und 10f EStG zu nennen.

6.2   Erhaltungsgebiet nach § 172 (1) Satz 1 Nr.1 BauGB
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In städtebaulichen Erhaltungsgebieten kann die Markt-
gemeinde mit erhöhten Mittelzuweisungen aus der 
Städtebauförderung rechnen. In der Verwaltungsver-
einbarung Städtebauförderung 2023/2024 heißt es 
unter Artikel 5 Absatz 3:

„Die Länder können Gesamtmaßnahmen in historischen 
Altstädten und Stadtbereichen mit denkmalwerter Bau-
substanz (z. B. Flächendenkmale, Denkmalensembles, 
Denkmalbereiche, Denkmalschutzgebiete) auf Grund-
lage von § 172 Absatz 1 Nummer 1 BauGB zu einem 
jeweiligen Bundes- und Landesanteil von bis zu 40 v. H. 
der förderfähigen Kosten einsetzen, so dass der kom-
munale Eigenanteil nicht über 20 v. H. hinausgeht.“

Damit halbiert sich der kommunale Eigenanteil für för-
derfähige städtebaulichen Maßnahmen innerhalb eines 
Erhaltungsgebietes.
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Abbildung: Vorschlag zur Abgrenzung eines Erhaltungsgebietes nach § 172 (1) Satz 1 Nr.1 BauGB
© Salm & Stegen 2024

Sanierungsgebiet nach § 142 (1) BauGB

Erhaltungsgebiet nach § 172 (1) Satz 1 Nr.1 BauGB BauGB

Untersuchungsgebiet nach § 141 BauGB

Für die Auflage eines kommunalen Förderprogramms 
bedeutet das, dass bei einem gleichbleibenden Mit-
teleinsatz der Marktgemeinde entweder die Zahl der 
förderbaren privaten Maßnahmen oder aber die ma-
ximale Zuweisung je geförderter Maßnahme verdop-
pelt werden kann. Insbesondere im Erhaltungsgebiet, 
welches zugleich vollständig im Sanierungsgebiet liegt, 
greifen somit sowohl die steuerlichen Abschreibungs-
möglichkeiten nach §§ 7h und 10f EStG als auch die 
erhöhten Zuweisungen aus einem kommunalen Förder-
programm. Diese Kombination erscheint im Hinblick 
auf die hohe Bedeutung der privaten Sanierungsmaß-
nahmen für den Erfolg der städtebaulichen Erneuerung 
erforderlich.

Zu prüfen ist, ob mit der Festlegung eines Erhaltungs-
gebietes die kommunale Gestaltungssatzung entbehr-
lich wird und aufgehoben werden kann.
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Vorschlag für eine Sanierungssatzung

Satzung der Marktgemeinde Kleinheubach zur förmlichen Festlegung 
des Sanierungsgebietes „Altort“ vom xx.xx.2024

Aufgrund des § 142 Baugesetzbuch und Artikel 23 sowie 24 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch die §§ 2, 3 

des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) geändert worden ist, 
beschließt der Marktgemeinderat der Gemeinde Kleinheubach folgende Satzung: 

§ 1 Festlegung des Sanierungsgebietes 
Zur Durchführung städtebaulicher Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen wird das in § 2 näher bezeichnete, 

rund 20,8 ha große Gebiet, förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt und erhält die Bezeichnung „Altort“. 

§ 2 Abgrenzung 
(1) Die Abgrenzung ergibt sich aus dem Lageplan als Anlage 01 zur Satzung. 

Der Lageplan ist Bestandteil der Satzung. 
(2) Werden innerhalb des Sanierungsgebietes durch Grundstückszusammenlegungen Flurstücke aufgelöst und neue 

Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstücksteilungen neue Flurstücke, sind auf diese insoweit 
die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden. 

 § 3 Verfahren 
Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren durchgeführt. 

Die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB ist ausgeschlossen. 

§ 4 Genehmigungspflichten 
(1) Die Vorschriften des § 144 Absatz 1 BauGB finden Anwendung. 
(2) Die Vorschriften des § 144 Absatz 2 BauGB finden Anwendung. 

§ 5 Inkrafttreten 
Diese Satzung wird gemäß § 143 Absatz 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Hinweise: 
Gemäß § 142 Absatz 3 Satz 3 BauGB wird bei dem Beschluss über die Sanierungssatzung zugleich durch Beschluss die Frist 
festgelegt, in der die Sanierung durchgeführt werden soll. Die Frist soll 15 Jahre nicht überschreiten. Kann die Sanierung nicht 

innerhalb der Frist durchgeführt werden, kann die Frist durch Beschluss verlängert werden (§ 142 Absatz 3 Satz 4 BauGB).

Gemäß § 215 Absatz 1 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung hingewiesen. Nach § 215 Absatz 1 BauGB werden unbeachtlich: 

eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 und 2 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-

verhalts geltend gemacht worden sind. 

Die Satzung mit Anlagen sowie die einschlägigen Vorschriften können während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus von 

jedermann eingesehen werden.
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Vorschlag für eine Erhaltungssatzung

Satzung der Marktgemeinde Kleinheubach zur Festlegung eines Erhaltungsgebietes 
nach §172 (1) Satz 1 Nr. 1 BauGB „Ensemble Marktort Kleinheubach“ vom xx.xx.2024

Aufgrund des § 172 Baugesetzbuch und Artikel 23 sowie 24 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch die §§ 2, 3 
des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) geändert worden ist, beschließt der Marktgemeinderat der Ge-

meinde Kleinheubach folgende Satzung: 

§ 1 Bezeichnung
Für das unter § 2 näher bezeichnete Gebiet wird eine städtebauliche Erhaltungssatzung nach §172 (1) Satz 1 Nr. 1 

BauGB erlassen. Das Gebiet erhält die Bezeichnung „Erhaltungsgebiet Ensemble Marktort“.

§ 2 Abgrenzung
Die Abgrenzung des rund 14,9 ha großen Erhaltungsgebietes ist dem als Anlage 1 beigefügten Plan zu entnehmen. 

Anlage 1 wird Bestandteil dieser Satzung.

§ 3 Genehmigungspflicht
Gemäß § 172 (1) BauGB bedürfen im Geltungsbereich dieser Satzung der Rückbau, 
die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung.

§ 4 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 213 (1) Nr. 4 BauGB handelt, wer eine bauliche Anlage im Geltungsbereich 

dieser Satzung ohne Genehmigung abbricht, ändert oder eine Nutzungsänderung vornimmt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 213 (3) BauGB mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro 

geahndet werden.

§ 5 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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6     Verfahrenswahl- und Umsetzung

Mit der Erarbeitung des nun vorliegenden integrier-
ten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes kann 
der weitere Einsatz von Fördermitteln im Rahmen 
einer Gesamtmaßnahme vorbereitet werden.

Zu den wesentlichen förderfähigen Maßnahmen in 
der Programmumsetzung zählen unter anderem:

• die Erstellung vertiefender städtebaulicher Unter-
suchungen (u.a. Machbarkeitsstudien)

• die Herstellung und Änderung von öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen (insbesondere zur 
Aufwertung des Wohnumfeldes, als Treffpunkte 
sowie zum barrierefreien Ausbau)

• die Errichtung und Änderung von Gemeinbe-
darfseinrichtungen

• die Modernisierung und Instandsetzung von Ge-
bäuden

• kommunale Förderprogramme

• Leistungen der Sanierungsberatung und die Be-
teiligung/Öffentlichkeitsarbeit

Die im vorliegenden Handlungskonzept aufgezeig-
ten Maßnahmen im öffentlichen bzw. privaten Ver-
antwortungsbereich können durch den o.a. Katalog 
förderfähiger Maßnahmen abgedeckt werden.

Als Fördergebiet soll ein Sanierungsgebiet nach §142 
BauGB förmlich festgelegt werden.

Ein Schwerpunkt in der Programmumsetzung ist in 
der Verbesserung der Wohn- und Wohnumfeldquali-
täten zu sehen. 

Eine Modernisierung der vorhandenen Bausubs-
tanz mit Anpassung an die heutigen Ansprüche an 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist dazu erforderlich. 
Die Wohnfunktion im Sanierungsgebiet soll gestärkt 
werden. 

Zur nachhaltigen Stabilisierung der Bevölkerungs-
strukturen ist es erforderlich, private Sanierungs-
maßnahmen zu befördern. Mittel- bis langfristig be-
steht sonst die Gefahr, dass ein Wohnraumangebot 
auf Substandard vermehrt durch wirtschaftlich und 
sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen nach-
gefragt wird und zu sozial instabilen Bevölkerungs-
strukturen führt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Programmumsetzung 
liegt in der Durchfürhung von Erschließungsmaß-
nahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im 
öffentlichen Raum.

Baumaßnahmen der öffentlichen Hand in Verbin-
dung mit Sanierungsmaßnahmen zur Stärkung der 
Gemeinbedarfsfunktion des Ortskerns sollen die 
Programmumsetzung abrunden.

6.3   Programmumsetzung in der Städtebauförderung
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Ein wesentliches Sanierungsziel besteht darin, private 
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
anzustoßen. Dies ist unter Beachtung der Belange des 
Ortsbildes in der Regel mit einem höheren finanziellen 
Aufwand verbunden. Um diesen höheren Aufwand zu 
kompensieren und um Anreize für private Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu schaffen, 
empfiehlt sich die Auflage kommunaler Förderpro-
gramme. In der Ausgestaltung der kommunalen Pro-
gramme können gebietsspezifische Besonderheiten 
berücksichtigt werden.

Ein Vorschlag für ein kommunales Förderprogramm 
wurde der Marktgemeinde Kleinheubach parallel zu 
diesen vorbereitenden Untersuchungen unterbreitet.

Zu empfehlen ist eine Kombination unterschiedlicher 
Förderprogramme in einem auf das Programmgebiet 
Kleinheubach zugeschnittenen Gesamtpaket. In ei-
nem Gesamtpaket könnten sowohl Fördermittel der 
Gemeinde, der Städtebauförderung, der Denkmal-
schutzbehörden oder auch der KfW zusammengefasst 
werden. Ergänzend bieten natürlich die steuerlichen 
Abschreibungsmöglichkeiten in einem Sanierungsge-
biet finanzielle Anreize.

Da nur wenigen Eigentümern das volle Spektrum 
an Fördermöglichkeiten bekannt ist, könnten die-
se in einer Förderfibel für das Programmgebiet zu-
sammengefasst werden. Eine aktive Ansprache der 
Eigentümer kann dann unter anderem über diese 
Förderfibel erfolgen. 

Ein „Klassiker“ der kommunalen Förderprogramme 
sind so genannte Fassadenprogramme. Gefördert 
werden können bis zu bestimmten Höchstbeträgen 
Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten an 
Fassaden. Die Modernisierungs- und Instandsetzungs-

arbeiten müssen dabei ein entsprechendes Qualitäts-
niveau erreichen. Kombiniert werden sollte dieses Pro-
gramm mit einem Programm zur Anpassung an den 
Klimawandel im Bereich privater Maßnahmen, bspw. 
der energetischen Sanierung von Gebäuden, der Ent-
siegelung privater Flächen sowie der Hof-, Dach- oder 
Fassadenbegrünung.

Mit einem kommunalen Förderprogramm zur Wohn-
umfeldverbesserung, Hofbegrünung oder Gestaltung 
von Einfriedungen könnten zudem Anreize zur Besei-
tigung von Gestaltungsdefiziten in den privaten Frei-
bereichen geschaffen werden.

Zur Stabilisierung der Sozialstrukturen ist es wichtig, 
dass auch Familien mit jungen Kindern gewachsene 
Bestandsgebiete wieder verstärkt als Wohnstandort in 
Betracht ziehen. Bestandsgebiete stehen dabei stets 
auch in Konkurrenz zu den Einfamilienhausgebieten in 
der Peripherie. Dazu könnten Anreize für den Erwerb 
von Bestandsimmobilien geschaffen werden. Andere 
Kommunen haben mit solchen „Jung-kauft-Alt“-Pro-
grammen bereits gute Erfahrungen gemacht (bspw. 
die Kommune Hiddenhausen). Förderfähig sind nach 
diesem Beispiel Altbaugutachten und auch Zuschüsse 
zu den Erwerbskosten der Immobilie in Abhängigkeit 
von der Zahl im Haushalt lebender Kinder. 

Zur Umsetzung der Sanierungsziele in der Ortsmitte 
Kleinheubachs sind neben der Städtebauförderung 
weitere Fördermöglichkeiten zu nutzen. 

Unter anderem das Bayerische Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales, das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Gesundheit und Pflege sowie das Bay-
erische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Ver-
kehr halten diverse Förderprogramme vor, die genutzt 
werden sollen.

6.4   Kommunale Förderprogramme
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Neben finanziellen Anreizen können private Moderni-
sierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch Bera-
tungsleistungen unterstützt und befördert werden. 

Diese Beratungsleistungen sollten als niederschwelli-
ge Angebote bis zu einer gewissen Beratungstiefe für 
die Eigentümer kostenlos sein. Zudem sollten die Be-
ratungsleistungen in Form einer pro-aktiven und auf-
suchenden Beratung erbracht werden.

Eine Sanierungsberatung sollte langfristig fortge-
führt werden.

Neben einer fachlichen Qualifikation in städtebaulichen 
und denkmalpflegerischen Belangen sind im konkreten 
Fall Kenntnisse im Hinblick auf Förder- und Abschrei-
bungsmöglichkeiten (StBauF, Zuschüsse BLfD, KfW, 
EStG etc.) erforderlich.

Eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit hat im Pro-
grammgebiet zum Ziel, für die Sanierung im Bestand 
zu sensibilisieren. 

In diesem Zusammenhang ist nichts authentischer und 
überzeugender, als über erfolgreich umgesetzte private 
Sanierungsmaßnahmen zu berichten. 

Dies kann sowohl im Rahmen einer Berichterstattung 
(Internet, Gemeindeblatt) als auch in Form von entspre-
chend beworbenen Aktionstagen stattfinden (bspw. 
Tag der Städtebauförderung). 

Solche Aktionstage bieten dann zusätzlich die Möglich-
keit, dass Interessierte sich direkt mit den Eigentümern 
sanierter Objekte oder der Sanierungsberatung austau-
schen können.

6     Verfahrenswahl- und Umsetzung

6.5   Sanierungsberatung 6.6   Öffentlichkeitsarbeit
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Darüber hinaus muss die Sanierungsberatung auch 
koordinierend und moderierend tätig sein. Zu ver-
mitteln ist zum einen zwischen den Interessen einzel-
ner Eigentümer, beispielsweise im Rahmen notwen-
diger Grundstücksneuordnungen und Umlegungen, 
zum anderen aber auch zwischen den Interessen der 
Eigentümer, der Gemeinde und ggf. den Interessen 
der Denkmalschutzbehörde.

Die Sanierungsberatung kann ggf. zu einem Projekt-
management ausgebaut werden, welches sich aktiv 
um die Umsetzung der Erneuerungsmaßnahmen 
kümmert und die Verwaltung unterstützt (Vorberei-
tung von Maßnahmen, regelmäßige Abstimmungs- 
und Reflexionstermine etc.).
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Die städtebauliche Sanierung und Erneuerung der Orts-
mitte Kleinheubachs erfordert eine koordinierte Vorge-
hensweise der öffentlichen Hand und privater Akteure.

Für die Umsetzung der Sanierung ist ein längerer 
Zeitraum vorgesehen. Eine Frist von 15 Jahren zur 
Umsetzung der Gesamtmaßnahme erscheint im 
Hinblick auf die Vielfalt der Maßnahmen, die Be-
reitstellung der personellen und finanziellen Mit-
tel durch die Marktgemeinde Kleinheubach sowie 
die Einbeziehung privater Akteure angemessen.

Insbesondere der erfolgreichen und verstärkten 
Umsetzung privater Sanierungsmaßnahmen geht 
erfahrungsgemäß zunächst die Umsetzung erster 
öffentlicher Maßnahmen mit einer positiven Sig-
nalwirkung voraus.

Nicht zuletzt sollte die Marktgemeinde Klein-
heubach einen Schwerpunkt auf die Beratung, 
Unterstützung und Förderung privater Sanie-
rungsmaßnahmen legen. Dazu können eine Sanie-
rungsberatung, eine Gestaltungsfibel für den Alt-
ort und ein kommunales Förderprogramm einen 
wichtigen Beitrag leisten. 

Insbesondere das kommunale Förderprogramm 
sollte flexibel an die Nachfrage Privater angepasst 
und ggf. aufgestockt werden.

Das ISEK und die vorbereitenden Untersuchungen 
stellen den Ausgangspunkt der städtebaulichen 
Erneuerung dar. Die VU ist eine entsprechend dem 
Stand der Sanierung „laufende“ Planung und ist 
auf Fortschreibung und Konkretisierung angelegt. 

7     Fazit und Ausblick

Ein Konkretisierungs- und Fortschreibungsbedarf 
ergibt sich in der Regel insbesondere aus:

• einer Konkretisierung der Sanierungsziele

• einer Anpassung an sich verändernde finan-
zielle Umstände

• möglichen Veränderungen der wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gemeinde

• einer Änderung der städtebaulichen Planungen

Als nächste Schritte sind die aufgezeigten Maß-
nahmen in die jeweils nächsten Planungsebenen, 
wie bspw. Machbarkeitsstudien, städtebauliche 
Wettbewerbe oder Objektplanungen zu führen. 

Eine erfolgreiche Durchführung der städtebauli-
chen Erneuerung wird zur Erhöhung der Lebens-
qualität der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
eine Attraktivierung für Besucher von Kleinheu-
bachs Ortsmitte beitragen. 

Zudem kann die Anpassung der baulichen Struk-
turen an demographische Veränderungen sowie 
an den Klimawandel erfolgreich gestaltet werden.
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